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1. Richtlinie zur Änderung
der Richtlinie zur Höhe der Miet- und Pachtzinssätze bei der Vermietung und
Verpachtung von Grundstücken und Garagen der Großen Kreisstadt Freital

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital hat in der Sitzung am 13.10.2022 die folgende
Änderungsrichtlinie beschlossen:

Artikel 1

Die Richtlinie zur Höhe der Miet- und Pachtzinssätze bei der Vermietung und Verpachtung
von Grundstücken und Garagen der Großen Kreisstadt Freital vom 09.09.2011 wird wie folgt
geändert:

Im § 1 wird nach der Nr. 3 folgende Nr. 4 neu einfügt:

„4.Die in Nr. 1 lfd. Nrn. 1 bis 7 aufgeführten Miet- und Pachtzinssätze enthalten keine
Umsatzsteuer. Unterliegen die in Nr. 1 lfd. Nrn. 1 bis 7 genannten Pacht- oder
Mietverhältnisse der Umsatzsteuerpflicht, so sind Mieten und Pachten zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer zu erheben“.

Artikel 2

Diese Änderung der Richtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Freital,

Rumberg
Oberbürgermeister


